
W E G W E I S E R  für die   SS  2012  
 
I. Anleitung zur Spielvorbereitung       
 Für die Mannschaftsspiele im Bezirk und den Kreisen I – IV 
 
 

1  /   Für die Durchführung der Mannschaftsspiele muß der Gastgeber den Mannschaften 
 zwei Plätze zur Verfügung stellen. 

 
 
2  /   Oberschiedsrichter (OSR) ist in der Regel der Mannschaftsführer (MF)  
 der Gastmannschaft.( WO § 9 Abs.1 + 2 ) 
 
 Der OSR überprüft die Spielberechtigung in der Mannschaftsaufstellung. 
 Der OSR und / oder der MF kann von jeder Spielerin / jedem Spieler einen Nachweis 
 in Form eines Identifikationspapier ( Personalausweis, Reisepass, Führerschein ) 
 verlangen. ( WO § 9 Abs.3  +  § 10 Abs.1 ) 
 In einer auf  „ endgültig „ gestellten Mannschaftsaufstellung kann nach Beginn der Mannschafts – 
 spiele  k e i n e  Änderung der Reihenfolge mehr erfolgen. 
 Das gilt auch für Mannschaftsaufstellungen mit gleicher LK. 
 

3  /  Spätestens  15 Minuten vor dem festgesetzten Spielbeginn haben die Mannschaftsführer 
 dem OSR die namentliche Mannschaftsaufstellung bei Anwesenheit der Einzelspieler   
 unter Vorlage des Meldebogens schriftlich zu übergeben. ( WO § 10 Abs.1 ) 
  
 Erfolgt die Abgabe der namentlichen Aufstellung bis 30 Minuten danach (verspätetes 
 Antreten) sind die Mannschaften verpflichtet das Mannschaftsspiel durchzuführen. 
 ( WO § 10 Abs.10 ) 
 Die Aufstellung der Einzel ist nach der Offenlegung  endgültig  und darf  n i c h t  ver – 
 ändert werden.Das gilt auch für unterbrochene Mannschaftsspiele, die an einem Nachhol – 
 termin ausgetragen werden. 
 

4  /      Spätestens  15 Minuten nach Beendigung des letzten Einzels, haben die Mannschaftsführer 
 dem OSR die namentliche Doppelaufstellung bei Anwesenheit der Doppelspieler schriftlich  
 zu übergeben. ( WO § 10 Abs.4 ) Die Aufstellung der Doppel ist nach Offenlegung  endgültig. 
 ( WO § 10 Abs.5 + 6 ) 
 
 

5  /  Wer im Einzel auf der Mannschaftsaufstellung steht, aber sein Einzel ohne Spiel abgegeben  
 hat (erster Aufschlag ), ist im Doppel nicht spielberechtigt.( WO § 10 Abs.9 )  
 
 

II. Anleitung zum Spielablauf 
 
6  /  Spielbeginn ist der erste Aufschlag zu einem Punkt ( 15:0 / 0:15 ). 
 Ist noch kein Punkt gespielt und die Begegnung muß abgebrochen werden, kann eine neue 
 Mannschaftsaufstellung vorgenommen werden. 
 Haben die Spiele schon begonnen und müssen abgebrochen werden, bleibt die Aufstellung 
 auch am Nachholtermin gültig. 
 
 Bei Spielabbruch vor den Doppeln gilt  n i c h t  die Regel wie bei den Einzeln. 
 Selbst wenn keines der Doppel begonnen hat bleibt die aufgeschriebene Doppelaufstellung 
 auch für den Nachholtermin verbindlich. 
 ( Ausnahme : beide Mannschaftsführer einigen sich wegen unsicherer Wetterlage die Doppel 
 nicht aufzuschreiben.( bitte beachten Sie hier nochmals die  WO § 10 Abs.1 – 10 ) 
 
7  /  Mannschaftsspiele, die auf Grund der Wetterverhältnisse nicht begonnen werden können, 
 dürfen frühestens nach einer Wartezeit von  2 Stunden abgebrochen werden. ( WO § 8 Abs.7 ) 



 
 

                    
 8  /  Die Spiel -  und Ausweichtermine sind durch den Sportausschuß  Bezirk Münsterland 
 festgelegt und verbindlich. 
 Ausnahmen : im Einverständnis mit dem Gegner und dem zuständigen Spielleiter 
 können Termine nur  v o r v e r l e g t  werden. 
 Steht ein Ausweichtermin nicht mehr zur Verfügung, so ist der vom zuständigen Spiel – 
 leiter festgesetzte Termin verbindlich. 
 Der Spielleiter hat das Recht, das Heimrecht zu tauschen. 
  
 Nur der Spielleiter kann Änderungstermine in  theLeague  vornehmen. 
 ( bitte beachten Sie hier nochmals die  WO § 8 Abs.1 – 7 ) 
 
 
 9  /  In einem Wettspiel entscheiden zunächst beide Spielerinnen / Spieler auf ihrer Seite und 
 akzeptieren die Entscheidung des Gegners. 
 Bei Unsicherheiten oder einem evtl Streitball wird der Punkt wiederholt. 
 Bei erneuten Unregelmäßigkeiten wird der OSR angefordert. 
 Dieser kann bei Regelstreitigkeiten  k e i n e  Entscheidung fällen.Er kann den Punkt wieder – 
 holen lassen und einen Schiedsrichter einsetzen. 
 
 

10  /  Jedes Mannschaftsspiel ist vom gastgebenden Verein mit einem Spielbericht zu dokumentieren. 
 Er ist in zweifacher Ausführung zu erstellen und  vom  OSR  und den  MF  beider Mannschaften 
 zu unterschreiben. 
 
 Der Gastgeber ist verpflichtet das Spielergebnis inclusive der Einzel- und Doppelergebnisse 
 an dem dem Spieltag folgenden Werktag  in das Wettspielportal  theLegue  einzugeben. 
 ( s. a. Durchführungsbestimmungen zur  WO WTV  § 4  Spielberichte  Abs. 1 – 4 ) 
 
11  / § 19 .Abs. 2 Einsprüche  
  
 Einsprüche müssen vom Vorstand eines Vereins in Briefform ( nicht per E-Mail ) gestellt werden 
 und mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift eines vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedes 
 erfolgen. 
  
 
 

III. Vorgehensweise bei Spielverlegungen 
 
A / Spiele können lt. WO  § 8 Abs. 2.1  nur vorverlegt werden. 
 
B /      In begründeten Fällen ist eine Ausnahmeregelung möglich. 
 
C / Es ist  n i c h t  möglich, Spiele hinter den letzten Spieltermin zu verlegen. 
 
D /  Alle Spielverlegungen müssen mit dem Spielleiter abgesprochen werden. 
 
E /  Ansprechpartner für den Spielleiter sind die Vereinssport- und  -Jugendwarte 
 und  n i c h t  die Mannschaftsführer oder einzelne Spieler / innen. 
 
F /  Spielverlegungen sind beim Spielleiter unter Angabe von Verein, Vereins-Nr., 
 Gruppen-Nr. und der Spielpaarung anzuzeigen. 
 
G /  Nur der Spielleiter kann Änderungstermine in  theLeague  vornehmen. 
 
H /  Sollten Spielergebnisse nicht bis zum vorgegebenen Termin im Wettspielportal 
 eingepflegt worden sein, so werden diese Spiele mit  0/9  bzw.  0/6   oder   0/3   
 gegen  die Heimmannschaft gewertet. 


